
Urteil über Pendlerpauschale
Beitrag von „alias“ vom 12. Februar 2009 21:37

Zitat

Original von SunnyGS
Bei mir liegen Schule - Wohnort eng beieinander. Ca. 1 km Wegstrecke. Ich muss aber
jeden Tag meine Tochter zum KiGa bringen und abholen. Ohne Kindergarten - kein Job
... also unbedingt notwendig.
Dadurch verlängert sich die Strecke auf ca. 13 km (einfach).
Ich befürchte, das wird das Finanzamt wenig interessieren. Aber da die Hoffnung ja
bekanntlich zuletzt stirbt, frag ich doch mal nach, ehe ich die Erklärung für 2008 in
Angriff nehme ...

Ich würde sagen - keine Chance - falls du einen Kollegen abholen würdest - vielleicht. Aber
Kinder sind in Deutschland (finanztechnisch) uninteressant.

Zitat

Ebenso eine Frage bezüglich des Arbeitszimmers. Sollte man es vorsichtshalber mit
reinnehmen? Falls sich auch da noch was tut?

Auf jeden Fall. Mietanteil, Strom- und Heizkosten, Reinigungskosten, anteilige Kosten an der
Wasserrechnung. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.
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